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Anlage 1: Technische Mindestanforderungen an die Messeinrichtungen  
 im Verteilnetzgebiet Strom  
 der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau - Lübbenau 

1 Geltungsbereich 

Diese technischen Mindestanforderungen gelten für Abrechnungs- und Vergleichs-
messungen in Kunden- und Netzanlagen, die an das Verteilnetz des Netzbetreibers 
angeschlossen sind. Sie gelten ab dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Öffnung des 
Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb“ auf unbestimmte Zeit. 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die technischen Mindestanforderungen zu 
aktualisieren. Die aktualisierte Ausgabe wird mindestens drei Monate vor 
Gültigkeitsbeginn auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht und den im 
Netz des Netzbetreibers tätigen Messstellenbetreibern zur Kenntnis gegeben. Ab dem 
Zeitpunkt des Gültigkeitsbeginns verlieren alle bisherigen vom Netzbetreiber 
veröffentlichten Ausgaben ihre Gültigkeit. 

2 Grundsätze zum Messstellenbetrieb 

Die Messstellen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit 
jederzeit gewährleistet ist. Dabei sind neben den geltenden Rechtsvorschriften und 
behördlichen Verfügungen auch die anerkannten Regeln der Technik und die 
Bestimmungen des Netzbetreibers zu beachten. Die Regelungen des Netzbetreibers 
sind auf der Internetseite unter der Adresse http://www.suell.de abzurufen. 

Die Messung ist Vorzugsweise in der Ebene der Anschlussspannung auszuführen. 
Jede Stromentnahme oder Einspeisung des Anschlussnutzers muss gemessen 
werden. 

Sofern die Messeinrichtung nicht elektronisch ausgelesen wird, verwendet der 
Messstellenbetreiber ausschließlich Messeinrichtungen, deren Messwerte ohne 
zusätzlichen Aufwand abgelesen werden können. 

Die Freigabe- oder Sperrzeiten von Zählpunkten mit unterbrechbaren Verbrauchern 
legt der Netzbetreiber fest. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet die vorgegebenen 
Schaltzeiten der unterbrechbaren Verbraucher an dem jeweiligen Zählpunkt 
umzusetzen. 

An die Sekundärleitungen von Wandlern (Zählkern, Wicklung), über die die 
Abrechnungs- bzw. Vergleichsmessungen angeschlossen sind, dürfen keine 
kundeneigenen oder messstellenbetreibereigenen Zähler oder sonstige Geräte, die 
nicht der Abrechnungs- bzw. Vergleichsmessung dienen, angeschlossen werden. 

Der Messstellenbetreiber sichert dem Netzbetreiber die Eichgültigkeit der eingesetzten 
Messgeräte zu. 

Die von der Messung nicht erfassten Anlagenteile sind zu plombieren. Das verwendete 
Plombiersystem ist dem Netzbetreiber zu melden. 

3 Festlegungen zur Messstellen 

 3.1  Allgemein Festlegungen 

Die folgenden Angaben zu Leistungsgrenzen und Arbeitsmengengrenzen beziehen 
sich auf jeweils einen realen Zählpunkt, sofern nachstehend nicht anders angegeben. 

Die Mindestanforderungen des Netzbetreibers an die Messstelle sind unter anderem 
abhängig von Leistungs- und Arbeitsmengengrenzen. 



Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom – Anlage 1 

MSB-RV Strom SÜLL Netz - Stand: 01.10.2012  Seite 2 von 6 

 
Anschluss- 
spannung 

Mess- 
spannung 

in kVA Arbeit in kWh/a 
Abrechnungs- 

zähler 
NS/MS NS < 41 < 100.001 SLP 

NS/MS NS > 40 < 100.001 SLP 1 

NS/MS NS  > 100.000 LGZ 1 

MS MS   LGZ 1 

¹ Messstellen sind als Wandlermessungen auszuführen. 
 

 3.2  Messstellen für Anlagen mit Elektrospeicherheizung 

Für Elektrospeicherheizungsanlagen mit separater Messung sowie für Kundenanlagen 
mit gemeinsamer Zweitarifmessung für den allgemeinen Bedarf und Elektrospeicher-
heizungsbedarf gilt der Grenzwert von 100.000 kWh/a (siehe 3.1.1) für den Elektro-
speicherheizungsbedarf nicht. Auch Elektrospeicherheizungsanlagen mit einem 
Verbrauch über 100.000 kWh/a können als reine Arbeitsmessungen aufgebaut, aber 
auch auf Wunsch des Kunden bzw. Lieferanten mit Lastgangzählern ausgestattet 
werden. 

Bei bestehenden Anlagen mit gemeinsamer Zweitarifmessung werden die für die 
jeweilige Tarifart festgelegten Standardlastprofile mit den aufgelaufenen HT-
Zählwerten, die temperaturabhängigen Lastprofile für Elektrospeicherheizungsanlagen 
mit den aufgelaufenen NT-Zählwerten skaliert. 

Bei Neuanlagen ist eine gemeinsame Zweitarifmessung nicht zulässig. In diesem Fall 
sind für den allgemeinen Bedarf und für den Elektrospeicherheizungsbedarf zwei 
getrennte Messungen aufzubauen. 

4 Festlegungen zu Errichtung, Umbau von Messstellen 

 4.1  Allgemeine Festlegungen 

Bei Veränderungen an der Messung, die zu einer Veränderung von meldepflichtigen 
Stammdaten oder von abrechnungsrelevanten Messdaten oder Prozessen führen, ist 
der Netzbetreiber entsprechend dem in den Mindestanforderungen an Datenumfang 
und Datenqualität des Netzbetreibers definierten Datenumfang zu informieren. 

Der Einbau der Messeinrichtung kann nur durch ein in das Installateursverzeichnis 
eines Netzbetreibers eingetragenes Unternehmen gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.  Der 
Einbauende der Messeinrichtung weist dem Netzbetreiber die Eignung als 
Elektrofachkraft gemäß BGV A3, § 2 und BetrSichV nach. Die Vorschriften zur 
Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit - BGV A3 
(Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), BGR A2 (Arbeiten unter Spannung) – sowie 
Anforderungen an die Werkstattausrüstung (Ausrüstungsgegenstände, Mess- und 
Prüfgeräte, Sicherheitseinrichtungen) gemäß „Werkstattmindestausstattung für 
gewerbliche Elektroinstallationsarbeiten“ werden vom Einbauer der Messeinrichtung 
eingehalten. 

Der Messstellenbetreiber hat den Netzbetreiber mit mindestens 10 Tagen Vorlauf über 
planbare Schaltvorgänge im Zusammenhang mit den von ihm betriebenen 
Messeinrichtungen, die wesentlichen Einfluss auf die Netzlast haben, schriftlich zu 
informieren. 

Der Messstellenbetreiber ist dafür verantwortlich, dass nach Einbau bzw. Ausbau der 
Messeinrichtung offene elektrische Anlagenteile abgedeckt und gegen 
unbeabsichtigtes Berühren gesichert werden. 

Der Installationsort der Messeinrichtung muss zugänglich, belüftet, beleuchtet, 
witterungsgeschützt und trocken sein. Zu beachten ist bei Aufstellung im Freien, dass 
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diese Anforderungen durch gleichwertige Maßnahmen erfüllt werden. Vorgabe hierfür 
sind die DIN 43870 und die technischen Mindestanforderungen zum Netzanschluss 
des Netzbetreibers. 

Die Einhaltung der zulässigen Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der 
Messeinrichtungen und ggf. weiterer sonstiger Anforderungen an den Aufstellungsort 
ist sicherzustellen. Vorgeschriebene Wand- und Montageabstände sind einzuhalten, 
damit ggf. über den Messstellenbetrieb hinausgehende Arbeiten durchgeführt werden 
können. Bei Umbauten, Erweiterungen und Wartungsarbeiten ist diese Anlage 
ebenfalls zu beachten. 

Ein Umfahr- und Abreißschutz ist bei entsprechenden Einbausituationen zur Sicherung 
gegen Beschädigungen sicherzustellen. 

In Wohngebäuden oder Gebäuden mit wohnähnlicher Nutzung ist der Schallschutz 
besonders zu beachten. 

 4.2  Technische Anforderungen 

Die Messgeräte müssen eine Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) aufweisen bzw. eine Herstellerkonformitätserklärung im Sinne der MID 
aufweisen. 

Die installierten Arbeitszähler müssen die Kundenselbstablesung ermöglichen. 
Register und Zählwerke müssen für den Sachunkundigen ohne weitere Bedienung 
zugänglich sein. In allen anderen Fällen ist der Messstellenbetreiber für eine 
sachkundige Unterweisung verantwortlich. 

Die Zählwerke müssen eindeutig der entsprechenden Energierichtung zugeordnet 
werden können, z. B. mit einem Aufkleber „Letztverbraucher an Netzbetreiber“ bzw. 
„Netzbetreiber an Letztverbraucher“. 

Die Dimension der Messeinrichtungen ist so zu wählen, dass eine einwandfreie 
Messung des Energieverbrauchs sichergestellt wird. Hierbei ist die Größe der 
leistungsbegrenzenden Sicherung (z. B. SH-Schalter) zu berücksichtigen. Die Dimen-
sionierung von Messeinrichtungen in höheren Spannungsebenen als Niederspannung 
ist mit dem Netzbetreiber vorab rechtzeitig abzustimmen. 

Bei elektronischen Zählern sind die Herstellervorgaben bzgl. der Vorsicherung im 
Spannungspfad und Kurzschlussschutz zu beachten. 

Bei Messeinrichtungen mit Wandleranschluss sind sowohl die Dimensionierung der 
externen Bürde sowie der Spannungsfall des Messkreises zu berücksichtigen. Bei 
Abweichungen hinsichtlich der Wandlerausführung und der Leitungslängen sind 
Berechnungen mit messtechnischem Nachweis erforderlich und auf Anfrage dem 
Netzbetreiber zu übergeben. Grundsätzlich sind Wandlermessungen in der 
Niederspannung als Vierleiterschaltung aufzubauen. Zu beachten ist, dass an die 
Abrechnungswandler keine Betriebsmessgeräte angeschlossen werden dürfen. 
Neuanlagen und neu einzubauenden Wandlern sind wie die Wandlermessungen in 
Niederspannung als Vierleiterschaltung aufzubauen. Der Netzbetreiber hat Wandler auf 
höheren Ebenen als Niederspannung freizugeben. 

Die Sekundärleitungen der Strom- und Spannungswandler sind ungeschnitten vom 
Wandlerklemmbrett bis zu den Prüfklemmen / Spannungspfadsicherungen im 
Zählerschrank zu führen. Einzige Ausnahme sind SF6-isolierte oder metallgekapselte 
Anlagen mit Zwischenklemmkästen, hier sind die Klemmenleisten plombierbar 
auszuführen. 

Im ungemessenen Bereich dürfen nur Geräte für den Messstellenbetrieb (ohne 
Vergleichsmessung) bis zu einer Gesamtleistung von 6 Watt angeschlossen werden. 
Werden mehr als 6 Watt für die zusätzlichen Geräte im Zuge des Messstellenbetriebes 
benötigt, so ist die Versorgung über gemessene Energie sicherzustellen. 
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Bei der Montage von Zählern ist auf ein Rechtsdrehfeld zu achten und vor 
Inbetriebnahme eine Anlaufprüfung durchzuführen. 

Betriebsmittel im öffentlichen Netz dürfen keine unzulässigen Rückwirkungen auf 
andere Anschlussnehmer verursachen. 

5 Festlegungen zu Wandler, Mess- und Kommunikationsgeräten 

 5.1  Lastgangzähler 

Anwendung finden nur Lastgangzähler nach dem VDN- bzw. FFN-Lastenheft, es 
können auch Zähler entsprechend dem Qualitätssiegel SyM² eingebaut werden. 

Die Monatsrückstellung erfolgt zum Monatswechsel 00:00 Uhr. 

 5.2  Jahresarbeitszähler 

Die Anzeigeeinheiten der direkt angeschlossene Zähler weisen 6 Vorkommastellen auf. 

Die Anzeigeeinheiten der Wandlerzähler weisen 5 Vorkommastellen und 2 Nach-
kommastellen auf. 

 5.3  Kommunikationsgeräte 

Zähler, die über die ZFA des Netzbetreibers ausgelesen werden sollen, benötigen ein 
Modem das nachfolgende Spezifikationen erfüllt. 

• Datenübertragungsrate 9.600 Baud fest 

• Datenübertragung 8, N, 1 

• GSM oder Festnetz bei Festnetzmodem: durchwahlfähiger Analoganschluss 
 oder durchwahlfähiger ISDN-Anschluss mit a/b-Adapter 
 ohne Parallelschaltung anderer Geräte 

• Modempasswort kein Modempasswort 

Für folgende Modemtypen ist die Kompatibilität zur Zählerfernauslesung gewährleistet: 
 

Hersteller Festnetz GSM 

Actaris Sparkline 14,4 Sparkline GSM 

Bass / Sestec ComuCont CLR/TC ComuCont GSM 
Dual + 

Elster DM100 DM600 und DM610 

Baer 
Industrieelektronik 

UniMod 01/I UniMod GSM-2 

Landis+Gyr CU-M2/V34b 
Integriert für ZMD-
Zähler 

CU-G20 
Integriert für ZMD-
Zähler 

 
Vor dem Einsatz anderer Modemtypen ist durch den Messstellenbetreiber ein 
Prüfverfahren beim Netzbetreiber zu beantragen. Im Rahmen des Prüfverfahrens wird 
die Auslesbarkeit des Modems über die bei dem Netzbetreiber im Einsatz befindliche 
Zählerfernauslesung und die manuellen Datenerfassungsgeräte getestet. Die Kosten 
für die Prüfung und eine eventuell notwendige Systemerweiterung der 
Zählerfernauslesung oder Datenerfassungsgeräte sind durch den Messstellenbetreiber 
zu tragen. 

Folgende Modeminformationen zur Zählerfernauslesung werden benötigt: 

• Modem-Typbezeichnung 
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• Telefonnummer 

 5.4  Messwandler 

 5.4.1  Niederspannungsstromwandler 

• nach DIN VDE 0414 

• Aufsteckwandler 

• geeicht 

• Spannvorrichtung zur sicheren Befestigung auf Primärleiter 

• eindeutige Bezeichnung der Sekundäranschlüsse 

• plombierbare Abdeckung der Sekundäranschlüsse 

• Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen: 

� Hersteller, Bauform und Fabriknummer 

� Primärer und sekundärer Bemessungsstrom (Übersetzung) 

� Genauigkeitsklasse 

� Überstrom-Begrenzugsfaktor 

� Zulassungszeichen 

� Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom 

� Bemessungsfrequenz 

� Bemessungs-Isolationspegel 

 5.4.2  20-kV Stromwandler 

• nach DIN VDE 0414-1, DIN EN 60044-1 

• Stützer-Stromwandler für Innenraum 

• zur Erhöhung der Kriechstrecke mit Rippen 

• geeicht 

• eindeutige Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse 

• Sekundärklemmkasten 

• Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen: 

� Hersteller, Bauform und Fabriknummer 

� Primärer und sekundärer Bemessungsstrom (Übersetzung) 

� Genauigkeitsklasse 

� Überstrom-Begrenzungsfaktor 

� Zulassungszeichen 

� Thermischer Bemessungskurzzeitstrom 

� Bemessungsfrequenz 

� Bemessungsisolationspegel 

 5.4.3  20-kV Spannungswandler 

• nach DIN VDE 0414-1, DIN EN 60044-2 

• einpolig isoliert für Innenraum 
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• geeicht 

• eindeutige Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse 

• Sekundärklemmkasten 

• Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen: 

� Hersteller, Bauform und Fabriknummer 

� Primärer und sekundärer Bemessungsstrom (Übersetzung) 

� Genauigkeitsklasse 

� Überstrom-Begrenzungsfaktor 

� Zulassungszeichen 

� Thermischer Bemessungskurzzeitstrom 

� Bemessungsfrequenz 

� Bemessungsisolationspegel 

 5.4.4  Mittelspannungskombiwandler 

• Ausführung für Innenraum 

• bis 200A Anschluss für Außenkonus für Kabelstecker gem. DIN 47636 Teil 4 

• ab 200A Anschluss über Innenkonus für Kabelstecker gem. DIN 47367 

• geeicht 

• eindeutige Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse 

• Sekundärklemmkasten 

• das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen: 

� Hersteller, Bauform und Fabriknummer 

� Primärer und sekundärer Bemessungsstrom (Übersetzung) 

� Genauigkeitsklasse 

� Überstrom-Begrenzungsfaktor 

� Zulassungszeichen 

� Thermischer Bemessungskurzzeitstrom 

� Bemessungsfrequenz 

� Bemessungsisolationspegel 

 5.4.5  SF6- und metallgekapselte Schaltanlagen in Kundenanlagen 

Bedingt durch die Konstruktion dieser Schaltanlagen ist es nicht möglich, die in 
Punkt 5.4.2 und 5.4.3 benannten Standardwandler einzusetzen. 

Die eingegossenen Anschlussdrähte der Wandler sind dauerhaft zu kennzeichnen 
und werden in einem Zwischenklemmkasten im oberen Bereich des Messfeldes auf 
Reihenklemmen gelegt. Die Abdeckung der Reihenklemmen muss entsprechend 
Punkt 4.2 plombierbar sein. 

Die Sekundärleitungen bei Spannungswandlern sind über einen überwachten 
Spannungswandlerschutzschalter zu führen. 


